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Erstes Kapitel
Allgemeine Vorschriften

§ 1
Geltungsbereich

Diese Unfallverhütungsvorschrift bestimmt näher die Maßnahmen, die der Unter-
nehmer zur Erfüllung der sich aus dem Gesetz über Betriebsärzte, Sicherheitsingeni-
eure und andere Fachkräfte für Arbeitssicherheit (Arbeitssicherheitsgesetz) erge-
benden Pflichten zu treffen hat.

§ 2
Bestellung

(1)	 Der Unternehmer hat Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit zur 
Wahrnehmung der in den §§ 3 und 6 des Arbeitssicherheitsgesetzes bezeichneten 
Aufgaben schriftlich nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen zu bestellen. 
Der Unternehmer hat dem Unfallversicherungsträger auf Verlangen nachzuweisen, 
wie er die Verpflichtung nach Satz 1 erfüllt hat.

(2)	 Bei Betrieben mit bis zu 10 Beschäftigten richtet sich der Umfang der betriebs-
ärztlichen und sicherheitstechnischen Betreuung nach Anlage 1.

(3)	 Bei Betrieben mit mehr als 10 Beschäftigten gelten die Bestimmungen nach 
Anlage 2. 

(4)	 Abweichend von Absatz 2 kann der Unternehmer nach Maßgabe der Anlage 
4 ein alternatives Betreuungsmodell durch Kompetenzzentren wählen, wenn er aktiv 
in das Betriebsgeschehen eingebunden ist und die Zahl der Beschäftigten bis zu 10 
beträgt. Abweichend von Absatz 3 kann der Unternehmer nach Maßgabe von Anlage 
3 ein alternatives Betreuungsmodell wählen, wenn er aktiv in das Betriebsgeschehen 
eingebunden ist und die Zahl der Beschäftigten bis zu 50 beträgt.

(5)	 Bei der Berechnung der Zahl der Beschäftigten sind jährliche Durchschnitts-
zahlen zugrunde zu legen; bei der Berechnung des Schwellenwertes in den Absätzen 
2, 3 und 4 findet die Regelung des § 6 Abs. 1 Satz 4 des Arbeitsschutzgesetzes 
entsprechende Anwendung.

(6)	 Der Unfallversicherungsträger kann im Einzelfall im Einvernehmen mit der 
nach § 12 Arbeitssicherheitsgesetz zuständigen Behörde Abweichungen von den 
Absätzen 2, 3 und 4 zulassen, soweit im Betrieb die Unfall- und Gesundheitsgefahren 
vom Durchschnitt abweichen und die abweichende Festsetzung mit dem Schutz der 
Beschäftigten vereinbar ist. Als Vergleichsmaßstab dienen Betriebe der gleichen Art. 
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 § 3

Arbeitsmedizinische Fachkunde

Der Unternehmer kann die erforderliche arbeitsmedizinische Fachkunde als gege-
ben ansehen bei Ärzten, die nachweisen, dass sie berechtigt sind,

	 1.	 die Gebietsbezeichnung „Arbeitsmedizin“ 

	 	 oder

	 2.	 die Zusatzbezeichnung „Betriebsmedizin“

zu führen.

§ 4
Sicherheitstechnische Fachkunde

(1) Der Unternehmer kann die erforderliche sicherheitstechnische Fachkunde von 
Fachkräften für Arbeitssicherheit als nachgewiesen ansehen, wenn diese den in den 
Absätzen 2 bis 5 festgelegten Anforderungen genügen.

(2) Sicherheitsingenieure erfüllen die Anforderungen, wenn sie

	 1.	 berechtigt sind, die Berufsbezeichnung Ingenieur zu führen oder 	 	
	 	 einen Bachelor- oder Masterabschluss der Studienrichtung 	
	 	 Ingenieurwissenschaften erworben haben,

	 2.	 danach eine praktische Tätigkeit in diesem Beruf mindestens 	
	 	 zwei Jahre lang ausgeübt

	 und

	 3.	 einen staatlichen oder von Unfallversicherungsträgern 	
	 	 veranstalteten Ausbildungslehrgang 

	 oder

	 einen staatlich oder von Unfallversicherungsträgern anerkannten Ausbildungs-	
	 lehrgang eines anderen Ausbildungsträgers mit Erfolg abgeschlossen haben.

Sicherheitsingenieure, die auf Grund ihrer Hochschul-/Fachhochschulausbildung 
berechtigt sind, die Berufsbezeichnung „Sicherheitsingenieur“ zu führen und eine 
einjährige praktische Tätigkeit als Ingenieur ausgeübt haben, erfüllen ebenfalls die 
Anforderungen.

(3) In der Funktion als Sicherheitsingenieur können auch Personen tätig werden, 
die über gleichwertige Qualifikationen verfügen.
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(4) Sicherheitstechniker erfüllen die Anforderungen, wenn sie

	 1.	 eine Prüfung als staatlich anerkannter Techniker erfolgreich 	
	 	 abgelegt haben,

	 2.	 danach eine praktische Tätigkeit als Techniker mindestens zwei Jahre	
	 	 lang ausgeübt haben 

	 	 und

	 3.	 einen staatlichen oder von Unfallversicherungsträgern veranstalteten 	
	 	 Ausbildungslehrgang 

	 	 oder

	 	 einen staatlich oder von Unfallversicherungsträgern anerkannten 	
	 	 Ausbildungslehrgang eines anderen Veranstaltungsträgers mit Erfolg	
	 	 abgeschlossen haben.

Die Anforderungen erfüllt auch, wer ohne Prüfung als staatlich anerkannter Techni-
ker mindestens vier Jahre lang als Techniker tätig war und einen staatlichen oder von 
Unfallversicherungsträgern veranstalteten Ausbildungslehrgang oder einen staatlich 
oder von Unfallversicherungsträgern anerkannten Ausbildungslehrgang eines anderen 
Veranstaltungsträgers mit Erfolg abgeschlossen hat. 

(5) Sicherheitsmeister erfüllen die Anforderungen, wenn sie

	 1.	 die Meisterprüfung erfolgreich abgelegt haben,

	 2.	 danach eine praktische Tätigkeit als Meister mindestens zwei Jahre 	
	 	 lang ausgeübt haben 

	 	 und

	 3.	 einen staatlichen oder von Unfallversicherungsträgern veranstalteten 	
	 	 Ausbildungslehrgang

	 	 oder

	 	 einen staatlich oder von Unfallversicherungsträgern anerkannten 	
	 	 Ausbildungslehrgang eines anderen Veranstaltungsträgers mit Erfolg 	
	 	 abgeschlossen haben.

Die Anforderungen erfüllt auch, wer ohne Meisterprüfung mindestens vier Jahre 
lang als Meister oder in gleichwertiger Funktion tätig war und einen staatlichen oder 
von Unfallversicherungsträgern veranstalteten Ausbildungslehrgang oder einen 
staatlich oder von Unfallversicherungsträgern anerkannten Ausbildungslehrgang eines 
anderen Veranstaltungsträgers mit Erfolg abgeschlossen hat.
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(6) Der Ausbildungslehrgang nach den Absätzen 2, 4 und 5 umfasst die Aus-
bildungsstufe I (Grundausbildung), Ausbildungsstufe II (Vertiefende Ausbildung), 
Ausbildungsstufe III (Bereichsbezogene Ausbildung) und das begleitende Praktikum. 
Bestandteile der Ausbildungsstufe III sind die nachfolgenden Rahmenthemen:

–	 Brand- und Explosionsschutz,

–	 Schutz vor Sturz aus der Höhe/in die Tiefe, 

–	 Arbeiten mit/in der Nähe von Energieträgern und Strahlungsquellen,

–	 Arbeiten in Bereichen mit Kontaminationsgefahr, 

–	 Erstellung, Instandhaltung und Beseitigung von 	
	 baulichen Einrichtungen und Anlagen,

–	 komplexe Verkehrssituationen,

–	 Gefährdung/Belastung bestimmter Personengruppen.

(7) Bei einem Wechsel einer Fachkraft für Arbeitssicherheit, die die Ausbildungsstu-
fe III (Bereichsbezogene Ausbildung) entsprechend den Festlegungen eines anderen 
Unfallversicherungsträgers absolviert hat, in eine andere Branche, hat der Unterneh-
mer dafür zu sorgen, dass die Fachkraft für Arbeitssicherheit die erforderlichen be-
reichsbezogenen Kenntnisse durch Fortbildung erwirbt. Der Unfallversicherungsträger 
entscheidet über den erforderlichen Umfang an Fortbildung unter Berücksichtigung 
der Inhalte seiner Ausbildungsstufe III.

§ 5
Bericht

Der Unternehmer hat die gemäß § 2 dieser Unfallverhütungsvorschrift bestellten 
Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit zu verpflichten, über die Erfüllung 
der übertragenen Aufgaben regelmäßig schriftlich zu berichten. Die Berichte sollen 
auch über die Zusammenarbeit der Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit 
Auskunft geben.



8

DGUV Vorschrift 2

Zweites Kapitel
Übergangsbestimmungen

§ 6
Übergangsbestimmungen

(1) Der Unternehmer kann abweichend von § 3 davon ausgehen, dass Ärzte über 
die erforderliche Fachkunde verfügen, wenn sie

	 1.	 eine Bescheinigung der zuständigen Ärztekammer darüber besitzen, dass 	
	 	 sie vor dem 1. Januar 1985 ein Jahr klinisch oder poliklinisch tätig ge-	
	 	 wesen sind und an einem arbeitsmedizinischen Einführungslehrgang 	
	 	 teilgenommen haben 

	 	 und

	 2.	 a)	 bis zum 31. Dezember 1985 mindestens 500 Stunden innerhalb 	
	 	 	 eines Jahres betriebsärztlich tätig waren

	 	 	 oder

	 	 b)	 bis zum 31. Dezember 1987 einen dreimonatigen Kurs über 	
	 	 	 Arbeitsmedizin absolviert haben

	 	 	 und 

	 	 	 über die Voraussetzungen nach Nummer 2 Buchstabe a) oder b) 	
	 	 	 eine von der zuständigen Ärztekammer erteilte Bescheinigung 	
	 	 	 beibringen.

Die Bescheinigung der zuständigen Ärztekammer muss vor dem 31. Dezember 
1996 ausgestellt worden sein.

(2) Der Nachweis der Fachkunde nach § 4 Abs. 2 bis 5 gilt als erbracht, wenn eine 
Fachkraft für Arbeitssicherheit im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Unfallverhü-
tungsvorschrift als solche tätig ist und die Fachkundevoraussetzungen der Unfall-
verhütungsvorschrift „Fachkräfte für Arbeitssicherheit“ (BGV A 6) in ihrer jeweiligen 
letzen Fassung [siehe dazu UVV „Bauwirtschaft“ (BGV A 10) in der Fassung vom 
01.06.2005]  vorliegen.

(3) entfällt.

(4) entfällt. 
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Drittes Kapitel
In-Kraft-Treten und Außer-Kraft-Treten

§ 7
In-Kraft-Treten und Außer-Kraft-Treten

Diese Unfallverhütungsvorschrift tritt am 1. Januar 2011 in Kraft. Gleichzeitig tritt die 
Unfallverhütungsvorschrift „Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit“ (BGV 
A2) vom 1. Januar 2007 in der Fassung vom 1. Januar 2009 außer Kraft.
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Anlage 1
(zu § 2 Abs. 2)

Betriebsärztliche und sicherheitstechnische Regelbetreuung in Betrieben  
mit bis zu 10 Beschäftigten 

Wesentliche Grundlage von Art und Umfang der betriebsärztlichen und sicherheits-
technischen Betreuung sind die im Betrieb vorliegenden Gefährdungen für Sicherheit 
und Gesundheit der Beschäftigten sowie die Aufgaben gemäß den §§ 3 beziehungs-
weise 6 Arbeitssicherheitsgesetz. 

Der Umfang der zu erbringenden betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen 
Betreuung besteht in der Durchführung von Grundbetreuungen und anlassbe-
zogenen Betreuungen im Betrieb beziehungsweise auf der Baustelle. Sie können 
kombiniert werden. 

Grundbetreuungen beinhalten die Unterstützung bei 

–	 der Erstellung beziehungsweise 

–	 der Aktualisierung der Gefährdungsbeurteilung. 

Bei der Grundbetreuung muss der Sachverstand der bestellten Betriebsärzte und 
Fachkräfte für Arbeitssicherheit einbezogen werden. Dies kann dadurch geschehen, 
dass der Erstberatende den Sachverstand des jeweils anderen Sachgebietes hinzu-
zieht. 

Die Grundbetreuung wird bei maßgeblicher Änderung der Arbeitsverhältnisse, 	
spätestens aber nach 2 Jahren wiederholt. 

Fristen für arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen bleiben unberührt.

Die Gefährdungsbeurteilung besteht aus einer systematischen Feststellung und 
Bewertung von relevanten Gefährdungen der Beschäftigten. Aus der Gefährdungs-
beurteilung sind entsprechende Arbeitsschutzmaßnahmen abzuleiten. Die Gefähr-
dungsbeurteilung und die Maßnahmen sind auf ihre Wirksamkeit zu überprüfen und 
erforderlichenfalls an sich ändernde Gegebenheiten anzupassen. 

Anlassbezogene Betreuungen

Der Unternehmer ist verpflichtet, sich bei besonderen Anlässen durch einen Betriebs-
arzt oder eine Fachkraft für Arbeitssicherheit mit branchenbezogener Fachkunde in 
Fragen der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes betreuen zu lassen. 

Besondere Anlässe für eine Betreuung durch den Betriebsarzt und die Fachkraft für 
Arbeitssicherheit können unter anderem sein, die
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–	 Planung, Errichtung und Änderung von Betriebsanlagen,

–	 Einführung neuer Arbeitsmittel, die ein erhöhtes Gefährdungspotenzial 	
zur Folge haben, 

–	 grundlegende Änderung von Arbeitsverfahren,

–	 Einführung neuer Arbeitsverfahren

–	 Gestaltung neuer Arbeitsplätze und -abläufe, 

–	 Einführung neuer Arbeitsstoffe beziehungsweise Gefahrstoffe, die ein erhöhtes 
Gefährdungspotenzial zur Folge haben,

–	 Beratung der Beschäftigten über besondere Unfall- und Gesundheitsgefahren bei 
der Arbeit, 

–	 Untersuchung von Unfällen und Berufskrankheiten,

–	 Erstellung von Notfall- und Alarmplänen.

Ein weiterer Anlass für das Tätigwerden einer Fachkraft für Arbeitssicherheit kann 
unter anderem die 

–	 Durchführung sicherheitstechnischer Überprüfungen und Beurteilungen von 	
Anlagen, Arbeitssystemen und Arbeitsverfahren sein. 

Weitere Anlässe für das Tätigwerden des Betriebsarztes können unter anderem sein

–	 eine grundlegende Umgestaltung von Arbeitszeit-, Pausen- und Schichtsystemen,

–	 die Erforderlichkeit der Durchführung arbeitsmedizinischer Vorsorgeunter-	
suchungen, Beurteilungen und Beratungen,

–	 Allgemeine arbeitsmedizinisch-toxikologische Beratungen nach § 14 Abs. 3 	
Gefahrstoffverordnung,

–	 Suchterkrankungen, die ein gefährdungsfreies Arbeiten beeinträchtigen; 	
psychosoziale Fehlbelastungen,

–	 Fragen des Arbeitsplatzwechsels sowie der Eingliederung und Wiedereingliede-
rung behinderter Menschen und der (Wieder-)Eingliederung von Rehabilitanden,

–	 die Häufung gesundheitlicher Probleme,

–	 das Auftreten posttraumatischer Belastungszustände.
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Der Betrieb muss über angemessene und aktuelle Unterlagen verfügen, aus denen 
das Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung, die abgeleiteten Maßnahmen und das 
Ergebnis der Überprüfung ersichtlich sind. Solche Unterlagen können auch Berichte 
nach § 5 dieser Unfallverhütungsvorschrift sein. 

Ergänzend zur Grundbetreuung können anlassbezogene Beratungen zu spezi-
fischen Fachthemen im Einzelfall auch durch Personen mit spezieller anlassbezo-
gener Fachkunde erbracht werden, die nicht über eine Qualifikation als Betriebsarzt 
beziehungsweise Fachkraft für Arbeitssicherheit verfügen. Dies kann beispielsweise 
für Beratungen im Zusammenhang mit Lärmminderungs-, Brandschutz- und Lüftungs-
maßnahmen zutreffen. Eine Kombination mit der Grundbetreuung ist in diesen Fällen 
nicht zulässig. 

Unternehmer können sich zur gemeinsamen Nutzung betriebsärztlicher und sicher-
heitstechnischer Regelbetreuung zusammenschließen, soweit die Möglichkeiten zur 
Organisation im Betrieb nicht ausreichen.

Die Beschäftigten sind über die Art der praktizierten betriebsärztlichen und sicherheits-
technischen Betreuung zu informieren und darüber in Kenntnis zu setzen, welcher 
Betriebsarzt und welche Fachkraft für Arbeitssicherheit anzusprechen ist. 
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Anlage 2
(zu § 2 Abs. 3)

Betriebsärztliche und sicherheitstechnische Regelbetreuung  
in Betrieben mit mehr als 10 Beschäftigten

1. Allgemeines

Grundlagen von Art und Umfang der betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen 
Betreuung sind die im Betrieb vorliegenden Gefährdungen für Sicherheit und Ge-
sundheit der Beschäftigten sowie die Aufgaben gemäß den §§ 3 beziehungsweise 6 
Arbeitssicherheitsgesetz. 

Die betriebsärztliche und sicherheitstechnische Betreuung besteht aus der Grundbe-
treuung und dem betriebsspezifischen Teil der Betreuung. Grundbetreuung und 
betriebsspezifische Betreuung bilden zusammen die Gesamtbetreuung. 

Der Unternehmer hat die Aufgaben der Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicher-
heit entsprechend den betrieblichen Erfordernissen unter Mitwirkung der betrieblichen 
Interessenvertretung (z. B. entsprechend Betriebsverfassungsgesetz) sowie unter 
Verweis auf § 9 Abs. 3 Arbeitssicherheitsgesetz zu ermitteln, aufzuteilen und mit ihnen 
schriftlich zu vereinbaren.

Die Aufgaben der in allen Betrieben anfallenden Grundbetreuung nach Abschnitt 
2 werden in Anhang 3 näher erläutert. Maßgeblich für die Bemessung des Betreu-
ungsumfangs der Grundbetreuung sind die für alle Betriebe geltenden Einsatzzeiten 
gemäß Abschnitt 2. 

Zweiter Bestandteil der Gesamtbetreuung ist der betriebsspezifische Teil, dessen 
Aufgaben nach Abschnitt 3 in Anhang 4 näher erläutert werden. Relevanz und Umfang 
des betriebsspezifischen Teils der Betreuung werden durch den Unternehmer gemäß 
Abschnitt 3 ermittelt und regelmäßig überprüft.

Der Unternehmer hat sich durch Betriebsarzt und Fachkraft für Arbeitssicherheit bei 
der Festlegung der Grundbetreuung und des betriebsspezifischen Teils der Betreuung 
beraten zu lassen.

Die Beschäftigten sind über die Art der praktizierten betriebsärztlichen und sicherheits-
technischen Betreuung zu informieren und darüber in Kenntnis zu setzen, welcher 
Betriebsarzt und welche Fachkraft für Arbeitssicherheit anzusprechen ist.

Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen sind nicht auf die Einsatzzeiten der 
Grundbetreuung anzurechnen, sondern Bestandteil des betriebsspezifischen Teils der 
Betreuung.

Wegezeiten können nicht als Einsatzzeiten angerechnet werden.

Maßnahmen und Ergebnisse der Leistungserbringung sind im Rahmen der regel-
mäßigen Berichte von Betriebsarzt und Fachkraft für Arbeitssicherheit nach § 5 zu 
dokumentieren.
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2. Grundbetreuung

Die Grundbetreuung weist drei Betreuungsgruppen auf, für die jeweils feste Einsatz-
zeiten als Summenwerte für Betriebsarzt und Fachkraft für Arbeitssicherheit gelten. 
Die Betriebe sind über ihre jeweilige Betriebsart den Betreuungsgruppen gemäß 
Abschnitt 4 zugeordnet. Für die Grundbetreuung ist je nach Zuordnung in eine der drei 
Gruppen folgende Einsatzzeit in Stunden pro Beschäftigtem/r und Jahr erforderlich:

Gruppe I Gruppe II Gruppe III

Einsatzzeit (Std./Jahr pro Beschäftigtem/r) 2,5 1,5 0,5

Bei der Aufteilung der Zeiten auf Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit ist 
ein Mindestanteil von 20 % der Grundbetreuung, jedoch nicht weniger als 0,2 Std./
Jahr je Beschäftigtem/r, für jeden Leistungserbringer anzusetzen. 

Die Grundbetreuung umfasst folgende Aufgabenfelder:

1	 Unterstützung bei der Gefährdungsbeurteilung 	
(Beurteilung der Arbeitsbedingungen) 

1.1	 Unterstützung bei der Implementierung eines Gesamtkonzeptes zur 	
Gefährdungsbeurteilung

1.2	 Unterstützung bei der Durchführung der Gefährdungsbeurteilung

1.3	 Beobachtung der gelebten Praxis und Auswertung der 	
Gefährdungsbeurteilung 

2	 Unterstützung bei grundlegenden Maßnahmen der Arbeitsgestaltung – 	
Verhältnisprävention

2.1	 Eigeninitiatives Handeln zur Verhältnisprävention an bestehenden 	
Arbeitssystemen

2.2	 Eigeninitiatives Handeln zur Verhältnisprävention bei Veränderung 	
der Arbeitsbedingungen

3	 Unterstützung bei grundlegenden Maßnahmen der Arbeitsgestaltung – 	
Verhaltensprävention

3.1	 Unterstützung bei Unterweisungen, Betriebsanweisungen, 	
Qualifizierungsmaßnahmen

3.2	 Motivieren zum sicherheits- und gesundheitsgerechten Verhalten

3.3	 Information und Aufklärung

3.4	 Kollektive arbeitsmedizinische Beratung der Beschäftigten
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4	 Unterstützung bei der Schaffung einer geeigneten Organisation und 	
Integration in die Führungstätigkeit

4.1	 Integration des Arbeitsschutzes in die Aufbauorganisation	

4.2	 Integration des Arbeitsschutzes in die Unternehmensführung

4.3	 Beratung zu erforderlichen Ressourcen zur Umsetzung der 	
Arbeitsschutzmaßnahmen

4.4	 Kommunikation und Information sichern

4.5	 Berücksichtigung der Arbeitsschutzbelange in betrieblichen Prozessen

4.6	 Betriebliche arbeitsschutzspezifische Prozesse organisieren

4.7	 Ständige Verbesserung sicherstellen

5	 Untersuchung nach Ereignissen

5.1	 Untersuchungen von Ereignissen, Ursachenanalysen 	
und deren Auswertungen

5.2	 Ermitteln von Unfallschwerpunkten sowie Schwerpunkten 	
arbeitsbedingter Erkrankungen

5.3	 Verbesserungsvorschläge

6	 Allgemeine Beratung von Arbeitgebern und Führungskräften, betrieblichen 	
Interessenvertretungen, Beschäftigten

6.1	 Beratung zu Rechtsgrundlagen, Stand der Technik und Arbeitsmedizin, 	
wissenschaftlichen Erkenntnissen

6.2	 Beantwortung von Anfragen

6.3	 Verbreitung der Information im Unternehmen, einschließlich 	
Teambesprechungen

6.4	 Externe Beratung zu speziellen Problemen des Arbeitsschutzes organisieren

7	 Erstellung von Dokumentationen, Erfüllung von Meldepflichten

7.1	 Unterstützung bei der Erstellung von Dokumentationen

7.2	 Unterstützung bei der Erfüllung von Meldepflichten gegenüber 	
den zuständigen Behörden und Unfallversicherungsträgern
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7.3	 Dokumentation von Vorschlägen an den Arbeitgeber einschließlich 	
Angabe des jeweiligen Umsetzungsstandes

7.4	 Dokumentation zur eigenen Tätigkeit und zur Inanspruchnahme 	
der Einsatzzeiten

8	 Mitwirken in betrieblichen Besprechungen

8.1	 Direkte persönliche Beratung von Arbeitgebern

8.2	 Teilnahme an Dienstgesprächen des Arbeitgebers mit seinen Führungskräften

8.3	 Teilnahme an Besprechungen der betrieblichen Beauftragten entsprechend 	
§§ 9, 10 und 11 Arbeitssicherheitsgesetz

8.4	 Teilnahme an sonstigen Besprechungen, 	
einschließlich Betriebsversammlung

8.5	 Nutzung eines ständigen Kontaktes mit Führungskräften

8.6	 Sitzung des Arbeitsschutzausschusses

9	 Selbstorganisation

9.1	 Ständige Fortbildung organisieren (Aktualisierung und Erweiterung)

9.2	 Wissensmanagement entwickeln und nutzen

9.3	 Erfassen und Aufarbeiten von Hinweisen der Beschäftigten

9.4	 Erfahrungsaustausch insbesondere mit den Unfallversicherungsträgern 	
und den zuständigen Behörden nutzen 

3. Betriebsspezifischer Teil der Betreuung

Der Bedarf an betriebsspezifischer Betreuung wird vom Unternehmer in einem Ver-
fahren ermittelt, das die nachfolgend aufgeführten Aufgabenfelder sowie Auslöse- und 
Aufwandskriterien berücksichtigt. Das Verfahren erfordert, dass der Unternehmer alle 
Aufgabenfelder hinsichtlich ihrer Relevanz für die betriebsärztliche und sicherheits-
technische Betreuung regelmäßig, insbesondere nach wesentlichen Änderungen, 
prüft. Die Aufgabenfelder sind:

1 	 Regelmäßig vorliegende betriebsspezifische Unfall- und Gesundheitsgefahren, 
Erfordernisse zur menschengerechten Arbeitsgestaltung 

1.1	 Besondere Tätigkeiten

1.2	 Arbeitsplätze und Arbeitsstätten, die besondere Risiken aufweisen
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1.3	 Arbeitsaufgaben und Arbeitsorganisation mit besonderen Risiken

1.4	 Erfordernis arbeitsmedizinischer Vorsorge 

1.5	 Erfordernis besonderer betriebsspezifischer Anforderungen 	
beim Personaleinsatz 

1.6	 Sicherheit und Gesundheit unter den Bedingungen des 	
demografischen Wandels

1.7	 Arbeitsgestaltung zur Vermeidung arbeitsbedingter Gesundheitsgefahren, 
Erhalt der individuellen gesundheitlichen Ressourcen im Zusammenhang 	
mit der Arbeit

1.8	 Unterstützung bei der Weiterentwicklung eines Gesundheitsmanagements

2	 Betriebliche Veränderungen in den Arbeitsbedingungen und in der Organisation

2.1	 Beschaffung von grundlegend neuartigen Maschinen, Geräten

2.2	 Grundlegende Veränderungen zur Errichtung neuer Arbeitsplätze 	
beziehungsweise der Arbeitsplatzausstattung; Planung, Neuerrichtung 	
von Betriebsanlagen; Umbau, Neubaumaßnahmen

2.3	 Einführung völlig neuer Stoffe, Materialien

2.4	 Grundlegende Veränderung betrieblicher Abläufe und Prozesse; 	
grundlegende Veränderung der Arbeitszeitgestaltung; grundlegende 	
Änderung, Einführung neuer Arbeitsverfahren

2.5	 Spezifische Erfordernisse zur Schaffung einer geeigneten Organisation zur 
Durchführung der Maßnahmen des Arbeitsschutzes sowie der Integration 	
in die Führungstätigkeit und zum Aufbau eines Systems der Gefährdungs-
beurteilung

3	 Externe Entwicklung mit spezifischem Einfluss auf die betriebliche Situation

3.1	 Neue Vorschriften, die für den Betrieb umfangreiche Änderungen 	
nach sich ziehen

3.2	 Weiterentwicklung des für den Betrieb relevanten Stands der Technik 	
und Arbeitsmedizin

4	 Betriebliche Aktionen, Programme und Maßnahmen

	 Schwerpunktprogramme, Kampagnen sowie Unterstützung von 	
Aktionen zur Gesundheitsförderung
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Ein Verfahren zur Ermittlung der Betreuungsleistungen einschließlich der Anwendung 
der Auslöse- und Aufwandskriterien ist in Anhang 4 näher erläutert.

Die Ermittlung von Dauer und Umfang der betriebsspezifischen Betreuung beinhaltet 
die Prüfung durch den Unternehmer, welche Aufgaben im Betrieb erforderlich sind und 
die Festlegung des entsprechenden Personalaufwandes für die Aufgabenerledigung. 
Er hat auf der Grundlage des ermittelten Personalaufwandes die Betreuungsleistung 
mit Betriebsarzt und Fachkraft für Arbeitssicherheit festzulegen und schriftlich zu 
vereinbaren. 

4. Zuordnung der Betriebsarten zu den Betreuungsgruppen

Die nachfolgende Tabelle weist die Zuordnung der Betriebe anhand des WZ-Schlüs-
sels der jeweiligen Betriebsart zu den Betreuungsgruppen der Grundbetreuung nach 
Abschnitt 2 aus. 

Auszug für die Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft aus der Klassifikation der 
Wirtschaftszweige, Ausgabe 2008 (WZ 2008). Eine vollständige Liste mit den Anga-
ben aller Unfallversicherungsträger wird bei der Deutschen Gesetzlichen Unfallversi-
cherung (DGUV) geführt.

Lfd. Nr. WZ 2008 
Kode WZ 2008-Bezeichnung Gruppe I 

2,5 h
Gruppe II 

1,5 h
Gruppe III 

0,5 h

23.72 Steinmetzmäßige Bearbeitung 
von Naturwerkstein x

677 30.1 Schiff- und Bootsbau x

823 41.2 Bau von Gebäuden x

829 42.11 Bau von Straßen x

831 42.12 Bau von Bahnverkehrsstrecken x

833 42.13 Brücken- und Tunnelbau x

836 42.21 Rohrleitungstiefbau, Brunnen-
bau und Kläranlagenbau x

840 42.9 Sonstiger Tiefbau x

846 43.1 Abbrucharbeiten und vorberei-
tende Baustellenarbeiten x

861 43.3 Sonstiger Ausbau x

1.576 81.21 Allgemeine Gebäudereinigung x
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Anlage 3
(zu § 2 Abs. 4)

Alternative bedarfsorientierte betriebsärztliche und sicherheitstechnische Be-
treuung in Betrieben mit bis zu 50 Beschäftigten 

1. Allgemeines 

Bei der Anwendung der alternativen bedarfsorientierten betriebsärztlichen und sicher-
heitstechnischen Betreuung wird der Unternehmer zu Fragen der Sicherheit und des 
Gesundheitsschutzes im Betrieb informiert und für die Durchführung der erforderlichen 
Maßnahmen motiviert. Die alternative bedarfsorientierte betriebsärztliche und sicher-
heitstechnische Betreuung besteht aus Informations- und Motivationsmaßnahmen, 
Fortbildungsmaßnahmen und der Inanspruchnahme der bedarfsorientierten Betreuung. 

Die Beschäftigten werden über die Art der praktizierten betriebsärztlichen und sicher-
heitstechnischen Betreuung informiert und wissen, welcher Betriebsarzt und welche 
Fachkraft für Arbeitssicherheit anzusprechen ist. 

2. Motivations-,  Informations- und Fortbildungsmaßnahmen

Die Informations- und Motivationsmaßnahmen umfassen insgesamt 24 Lehreinheiten 
in Präsenz sowie 8 Lehreinheiten als Selbstlernmaßnahme inkl. Lernerfolgskontrollen. 
Sie sind innerhalb von 3 Jahren zu absolvieren. 

Eine entsprechende Vorbildung der Unternehmer kann durch die Berufsgenossen-
schaft bei der Festlegung des Umfangs der Informations- und Motivationsmaßnahmen 
berücksichtigt werden. Der Erwerb dieser Vorbildung sollte nicht länger als 5 Jahre 
zurückliegen. 

Im Anschluss an die Informations- und Motivationsmaßnahmen nimmt der Unterneh-
mer im Abstand von höchstens 3 Jahren an von der Berufsgenossenschaft durchge-
führten oder von der Berufsgenossenschaft anerkannten Fortbildungsmaßnahmen teil; 
der Umfang beträgt mindestens 8 Lehreinheiten. 

Inhalte der Motivations- und Informationsmaßnahmen sind insbesondere:

–	 die Integration des Arbeits- und Gesundheitsschutzes in die betrieblichen 	
Entscheidungen, 

–	 die rechtliche Verantwortlichkeit der Unternehmer für den Arbeitsschutz,

–	 die wirtschaftliche Bedeutung des Arbeitsschutzes, 

–	 die Umsetzung der Arbeitsschutzvorschriften im Betrieb anhand 	
konkreter Beispiele,
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–	 das Erkennen von Belastungen und Gefährdungen des Arbeitnehmers bei der 
Arbeit und deren Auswirkungen,

–	 die Berücksichtigung von Belangen des Arbeitsschutzes bei der Planung von Neu-, 
Ergänzungs- und Umbauten im Betrieb,

–	 die Beurteilung von Maschinen, Betriebsanlagen, Arbeitsmitteln und -verfahren 
anhand konkreter Beispiele unter sicherheitstechnischen und ergonomischen 
Gesichtspunkten,

–	 spezielle Gefährdungen, z. B. durch Gefahrstoffe, Lärm und Vibration.

3. Bedarfsorientierte Betreuung 

Nach dem Abschluss der Motivations- und Informationsmaßnahmen kann der Un-
ternehmer über die Notwendigkeit und das Ausmaß einer externen Betreuung selbst 
entscheiden. Eine sachgerechte bedarfsorientierte betriebsärztliche und sicherheits-
technische Betreuung im Betrieb erfolgt auf der Grundlage der Gefährdungsbeur-
teilung, die erforderlichenfalls unter Einschaltung von Betriebsarzt und Fachkraft für 
Arbeitssicherheit mit branchenspezifischen Kenntnissen durchgeführt wird. 

Darüber hinaus ist der Unternehmer verpflichtet, sich bei besonderen Anlässen 
qualifiziert in Fragen der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes durch einen Be-
triebsarzt oder eine Fachkraft für Arbeitssicherheit mit branchenbezogener Fachkunde 
betreuen zu lassen. Besondere Anlässe für eine Betreuung durch den Betriebsarzt be-
ziehungsweise und die Fachkraft für Arbeitssicherheit können unter anderem sein, die 

–	 Planung, Errichtung und Änderung von Betriebsanlagen,

–	 Einführung neuer Arbeitsmittel, die ein erhöhtes Gefährdungspotenzial zur Folge 
haben, 

–	 grundlegende Änderung von Arbeitsverfahren,

–	 Einführung neuer Arbeitsverfahren,

–	 Gestaltung neuer Arbeitsplätze und -abläufe, 

–	 Einführung neuer Arbeitsstoffe beziehungsweise Gefahrstoffe, die ein erhöhtes 
Gefährdungspotenzial zur Folge haben,

–	 Untersuchung von Unfällen und Berufskrankheiten,

–	 Beratung der Beschäftigten über besondere Unfall- und Gesundheitsgefahren bei 
der Arbeit, 

–	 Erstellung von Notfall- und Alarmplänen.
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Ein weiterer Anlass für das Tätigwerden einer Fachkraft für Arbeitssicherheit kann 
unter anderem sein, die 

–	 Durchführung sicherheitstechnischer Überprüfungen und Beurteilungen von Anla-
gen, Arbeitssystemen und Arbeitsverfahren.

Weitere Anlässe für das Tätigwerden eines Betriebsarztes können unter anderem sein

–	 eine grundlegende Umgestaltung von Arbeitszeit-, Pausen- und Schichtsystemen,

–	 die Erforderlichkeit der Durchführung arbeitsmedizinischer Vorsorgeuntersu-
chungen, Beurteilungen und Beratungen,

–	 allgemeine arbeitsmedizinisch-toxikologische Beratungen nach § 14 Abs. 3 	
Gefahrstoffverordnung,

–	 Suchterkrankungen, die ein gefährdungsfreies Arbeiten beeinträchtigen; psycho-
soziale Fehlbelastungen, 

–	 Fragen des Arbeitsplatzwechsels sowie der Eingliederung und Wiedereingliede-
rung behinderter Menschen und der (Wieder-)Eingliederung von Rehabilitanden,

–	 die Häufung gesundheitlicher Probleme,

–	 das Auftreten posttraumatischer Belastungszustände.

Anlassbezogene Beratungen zu spezifischen Fachthemen können im Einzelfall auch 
durch Personen mit spezieller anlassbezogener Fachkunde erbracht werden, die 
nicht über eine Qualifikation als Betriebsarzt beziehungsweise Fachkraft für Arbeits-
sicherheit verfügen. Dies kann beispielsweise für Beratungen im Zusammenhang mit 
Lärmminderungs-, Brandschutz- und Lüftungsmaßnahmen zutreffen. 

4. Schriftliche Nachweise

Im Betrieb sind die nachfolgend aufgeführten schriftlichen Nachweise zur Einsichtnah-
me durch die zuständigen Aufsichtsorgane vorzuhalten:

–	 Teilnahmenachweise an den Maßnahmen zur Motivation, Information sowie der 
Fortbildung,

–	 aktuelle Unterlagen über die im Betrieb durchgeführte Gefährdungsbeurteilung,

–	 Berichte nach § 5 dieser Unfallverhütungsvorschrift. 

Erfüllt der Unternehmer seine Verpflichtungen im Rahmen der alternativen bedarfso-
rientierten Betreuungsform nicht, unterliegt er mit seinem Betrieb der Regelbetreuung 
nach § 2 Abs. 2 oder 3 dieser Unfallverhütungsvorschrift.
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Anlage 4
(zu § 2 Abs. 4)

Alternative bedarfsorientierte betriebsärztliche und  
sicherheitstechnische Betreuung in Betrieben mit bis zu  
10 Beschäftigten durch Kompetenzzentren

Als Voraussetzung für die Teilnahme am alternativen Betreuungsmodell der bedarfso-
rientierten betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen Betreuung durch Kompetenz-
zentren wird der Unternehmer zu Fragen der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes 
im Betrieb informiert und für die Durchführung der erforderlichen Maßnahmen 
motiviert. Die alternative bedarfsorientierte betriebsärztliche und sicherheitstechnische 
Betreuung besteht aus Motivations- und Informationsmaßnahmen und  der Inan-
spruchnahme der bedarfsorientierten Betreuung. 

Es können nur Kompetenzzentren gewählt werden, die von der Berufsgenossenschaft 
der Bauwirtschaft anerkannt sind. 

Die Motivations- und Informationsmaßnahmen umfassen 8 Lehreinheiten in Präsenz 
sowie Selbstlernmaßnahmen inkl. Lernerfolgskontrollen.

Schwerpunktthemen sind insbesondere:

–	 Arbeitsschutz als Führungsaufgabe und Unternehmensziel,

–	 Grundlagen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes,

–	 Wirtschaftliche Aspekte des Arbeitsschutzes,

–	 Branchenspezifische Gefährdungspotenziale und Probleme des Arbeitsschutzes,

–	 Durchführung und Dokumentation von Gefährdungsbeurteilungen, 

–	 Verfahren zur Feststellung des betrieblichen Beratungsbedarfs.

Der Fortbildung dienen Veranstaltungsangebote der Kompetenzzentren sowie Fachin-
formationen des Unfallversicherungsträgers.

Nach dem Abschluss der Motivations- und Informationsmaßnahmen kann der Un-
ternehmer über die Notwendigkeit und das Ausmaß einer externen Betreuung selbst 
entscheiden. Die Betreuung der Betriebe erfolgt über Kompetenzzentren.

Eine sachgerechte bedarfsorientierte betriebsärztliche und sicherheitstechnische 
Betreuung im Betrieb erfolgt auf der Grundlage der Gefährdungsbeurteilung. Zu deren 
Erstellung oder Aktualisierung kann der Unternehmer sein zuständiges Kompetenz-
zentrum hinzuziehen. 
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Darüber hinaus ist der Unternehmer verpflichtet, sich bei besonderen Anlässen 
qualifiziert in Fragen der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes durch das Kompe-
tenzzentrum betreuen zu lassen. Besondere Anlässe für eine Betreuung durch den 
Betriebsarzt und die Fachkraft für Arbeitssicherheit können sein, die

–	 Planung, Errichtung und Änderung von Betriebsanlagen,

–	 Einführung neuer Arbeitsmittel, die ein erhöhtes Gefährdungspotenzial zur Folge 
haben, 

–	 grundlegende Änderung von Arbeitsverfahren,

–	 Einführung neuer Arbeitsverfahren,

–	 Gestaltung neuer Arbeitsplätze und -abläufe, 

–	 Einführung neuer Arbeitsstoffe beziehungsweise Gefahrstoffe, die ein erhöhtes 
Gefährdungspotenzial zur Folge haben,

–	 Untersuchung von Unfällen und Berufskrankheiten,

–	 Beratung der Beschäftigten über besondere Unfall- und Gesundheitsgefahren bei 
der Arbeit, 

–	 Erstellung von Notfall- und Alarmplänen.

Ein weiterer Anlass für das Tätigwerden einer Fachkraft für Arbeitssicherheit kann 
sein, die 

–	 Durchführung sicherheitstechnischer Überprüfungen und Beurteilungen von Anla-
gen, Arbeitssystemen und Arbeitsverfahren.

Weitere Anlässe für das Tätigwerden eines Betriebsarztes können sein

–	 eine grundlegende Umgestaltung von Arbeitszeit-, Pausen- und Schichtsystemen,

–	 die Erforderlichkeit der Durchführung arbeitsmedizinischer Vorsorgeuntersu-
chungen, Beurteilungen und Beratungen,

–	 allgemeine arbeitsmedizinisch-toxikologische Beratungen nach § 14 Abs. 3 Ge-
fahrstoffverordnung,

–	 Suchterkrankungen, die ein gefährdungsfreies Arbeiten beeinträchtigen; psycho-
soziale Fehlbelastungen, 

–	 Fragen des Arbeitsplatzwechsels sowie der Eingliederung und Wiedereingliede-
rung behinderter Menschen und der (Wieder-)Eingliederung von Rehabilitanden,
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–	 die Häufung gesundheitlicher Probleme,

–	 das Vorliegen posttraumatischer Belastungszustände.

Im Betrieb sind die nachfolgend aufgeführten schriftlichen Nachweise zur Einsichtnah-
me durch die zuständigen Aufsichtsorgane vorzuhalten:  

–	 Teilnahmenachweise an den Maßnahmen zur Motivation und Information,

–	 aktuelle Unterlagen, über die im Betrieb durchgeführte Gefährdungsbeurteilung,

–	 Die Berichte nach § 5 dieser Unfallverhütungsvorschrift über die Inanspruchnah-
me externer bedarfsorientierter Betreuung. 

Die Beschäftigten werden über die Art der praktizierten betriebsärztlichen und si-
cherheitstechnischen Betreuung informiert und wissen, welches Kompetenzzentrum 
anzusprechen ist. 

Erfüllt der Unternehmer seine Verpflichtungen im Rahmen der alternativen bedarfso-
rientierten Betreuungsform nicht, unterliegt er mit seinem Betrieb der Regelbetreuung 
nach § 2 Abs. 2 dieser Unfallverhütungsvorschrift.

	

Die Unfallverhütungsvorschrift tritt am 1. Januar 2011 in Kraft.

Berlin, 	 …………………………………….
Ort	 Datum

Die Geschäftsführung

…………………………………….	 …………………………………….

                        Unterschrift                                                                   Unterschrift 
     Klaus-Richard Bergmann                                 Jutta Vestring

(Siegel
des UVT)
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Genehmigung

Die vorstehende Unfallverhütungsvorschrift 

              „Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit“ (DGUV Vorschrift 2)

wird genehmigt.

Bonn,

	 	 	 	 Das Bundesministerium
	 	 	 	  für Arbeit und Soziales
	          	 	 	          Im Auftrag

(BMAS-
Siegel)




